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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtlichen Festset-
zungen und örtliche Bauvorschriften: 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen  

▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. 
I S. 1802) 

▪ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786); zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18.07.2019 (GBl. S. 313) 

▪ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

Das Baugebiet wird als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Abweichend von  
§ 4 (3) BauNVO Gartenbaubetriebe und Tankstellen unzulässig. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist der Nutzungsschablone in der Planzeichnung zu 
entnehmen und wird bestimmt durch den angegebenen Wert 

▪ der Grundflächenzahl (GRZ), 
▪ der Höhe baulicher Anlagen (FH), 
▪ der Zahl der Vollgeschosse (Z). 

1.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

1.3.1 Die maximale Firsthöhe (FH) in m ü. NHN ist der Planzeichnung zu entnehmen.  

1.3.2 Die Firsthöhe (FH) bemisst sich an der obersten Dachbegrenzungskante. 

1.4 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Es gilt die offene Bauweise.  

1.5 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind die Bau-
grenzen im zeichnerischen Teil. 

1.6 Garagen, Carports und Stellplätze sowie Nebenanlagen  
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 und § 14 BauNVO)  

1.6.1 Garagen, Carports, Stellplätze und Nebenanlagen sind auch außerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen zulässig.  
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1.6.2 Garagen müssen zur öffentlichen Verkehrsfläche, senkrecht vor der Einfahrt gemes-
sen, einen Mindestabstand von 5,0 m einhalten, Carports müssen einen Mindestab-
stand von 2,0 m einhalten. Werden Garagen oder Carports mit der Längsseite an 
öffentliche Verkehrsflächen gebaut, ist ein Mindestabstand von 1,0 m zur Grenze 
einzuhalten.  

Hinweis: 
Für Nebenanlagen an der Grundstücksgrenze gelten die Höhen-, Flächen- und Län-
genbeschränkungen nach § 6 LBO. 

1.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

1.7.1 Wege-, Hof- und Stellplatzflächen sowie deren Zufahrten sind zur Versickerung des 
nicht schädlich verunreinigten Regenwassers in einer wasserdurchlässigen Bau-
weise (z.B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen Fugen, 
Schotterrasen, wassergebundene Decke) auszuführen und nach Möglichkeit durch 
eine entsprechende Neigung (ggf. offene Rinne) an die angrenzenden Grünflächen 
anzuschließen.  

1.7.2 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer sind nur zulässig, wenn sie beschichtet 
oder in ähnlicher Weise behandelt sind. Eine Kontamination des Bodens oder des 
Gewässers, in das anfallendes Oberflächenwasser eingeleitet wird, ist dauerhaft 
auszuschließen. 

1.7.3 Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird die Verwendung UV-anteilarmer Außenbe-
leuchtung festgesetzt (z.B. LED-Leuchten). 

1.8 Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
(§ 9 (1) Nr. 25b BauGB) 

Die zeichnerisch zum Erhalt festgesetzten Einzelbäume sind zu pflegen und dauer-
haft zu erhalten. Bei Abgang sind gleichwertige Ersatzgehölze gemäß Pflanzliste zu 
pflanzen (Pflanzqualität Hochstamm 3x verpflanzt, Stammumfang mind. 16 cm). Die 
Verwendung von Nadelgehölzen und Koniferen ist nicht zulässig. 

1.9 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
(§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)  

Je 400 m² nicht überbaubare Grundstücksfläche ist ein heimischer, standortgerech-
ter Einzelbaum gemäß Pflanzliste zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhal-
ten. Bei Abgang sind gleichwertige Ersatzgehölze gemäß Pflanzliste zu pflanzen 
(Pflanzqualität Hochstamm 3x verpflanzt, Stammumfang mind. 16 cm). Die Verwen-
dung von Nadelgehölzen und Koniferen ist nicht zulässig.   
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Pflanzliste  

Zulässig sind nur standortgerechte, landschaftstypische Laubbaumarten bzw. hoch-
stämmige Obstbaumarten aus dem Herkunftsgebiet 7. Der Stammumfang muss 
zum Pflanzzeitpunkt mindestens 16 cm betragen. 

Acer platanoides   Spitz-Ahorn 

Acer pseudoplatanus  Berg-Ahorn 

Betula pendula   Hänge-Birke 

Fagus sylvatica   Rotbuche 

Fraxinus excelsior   Gewöhnliche Esche 

Malus comunis    Wildapfel 

Prunus avium   Vogelkirsche 

Prunus padus    Traubenkirsche 

Pyrus sylvestris   Wildbirne 

Quercus robur   Stiel-Eiche 

Tilia platyphyllos   Sommerlinde 

Ulmus glabra   Berg-Ulme 

 

 

Apfel Blauacher, Kaiser Wilhelm, Oldenburg, Jakob Fischer, 
Brettacher, Boskoop, Gewürzluiken, Blenheim Gold-
renette, Trierer Weinapfel, Ananasrenette, Gravenstei-
ner, Danziger Kant, Goldparmäne, Berlepsch Gold-
renette, Bohnapfel, Zuccalmaglio 

Birnen Gute Luise, Sülibirne, Gelbmöstler, Conference, Gellerts 
Butterbirne, Alexander Lucas, Schweizer Wasserbirne 

Kirschen Burlat, Beutelsbacher, Büttners rote Knorpelkische 

Nussbäume Walnuss 

Pflaumen / Zwetschgen Bühler Frühzwetschge, Ontariopflaume, The Czar,  
Hanita 
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18.07.2019 (GBl. S. 313) 

▪ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) 

2.1 Dächer (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Als Dachform sind Sattel- und Walmdächer mit 30°- 47° zulässig. Die Dachneigung 
direkt aneinander angrenzender Doppelhäuser muss einheitlich sein. Ein Versatz 
der Firstlinie ist zulässig. 

2.1.2 Als Dacheindeckung sind ausschließlich rote bis rotbraune oder graue bis anthrazit-
farbene Ziegel oder Dachsteine zulässig. Die Dachfarbe direkt aneinander angren-
zender Hauseinheiten muss einheitlich sein. Wenn keine Einigung erzielt wird, sind 
rotbraune Ziegel zu verwenden. Glänzende Materialien, Wellfaserzement und Dach-
pappe sind als Dacheindeckung nicht zulässig. 

2.1.3 Garagen und Carports sind entweder in das Gebäude einzubeziehen oder mit ei-
nem der Dachneigung des Hauptgebäudes entsprechenden Dach zu versehen. Un-
abhängig von der Dachform des Hauptgebäudes sind flache und flachgeneigte Dä-
cher (0° -15° Dachneigung) von Garagen und Carports in Verbindung mit einer ve-
getativen Dachbegrünung (mind. 10 cm Substratstärke, extensiv begrünt) zulässig. 
Von der Begrünung kann abgesehen werden bei Bereichen die als Dachterrasse 
dienen.  

2.1.4 Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen, (Photovoltaik, Solarthermie) 
sind ausschließlich am Gebäude zulässig und aus reflektionsarmem Material und 
somit blendfrei herzustellen.  

Hinweis: 
Die Nutzung von Dachflächen zur solaren Energiegewinnung (z. B. Photovoltaikanla-
gen) wird dringend empfohlen. Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen, 
sind auf den gesamten Dachflächen zulässig. Bei Garagen und Carports mit flachen 
oder flachgeneigten Dächern ist die solare Energiegewinnung in Kombination mit der 
festgesetzten Dachbegrünung zulässig.  

2.2 Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.2.1 Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind als Vegetationsfläche gärtne-
risch zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten. Mit Schotter oder Kies überdeckte 
Beet- und Grünflächen (z.B. sogenannte Schottergärten) sind nicht zulässig. 

2.2.2 Nebenflächen wie Mülltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind dauerhaft ge-
genüber dem Straßenraum und anderen öffentlichen Räumen abzuschirmen und 
gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Anlagen zur Abschirmung sind - 
sofern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) handelt - zu begrünen 
(Kletterpflanzen oder Spalierbäume).  

2.3 Einfriedungen und Mauern (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.3.1 Einfriedungen sind nur bis zu einer Höhe von insgesamt 0,8 m (ab Straßen- bzw. 
Gehwegoberkante bzw. Gelände) als Zäune und/oder Hecken zulässig. Maschen-
draht und Drahtzäune sind nur mit Heckenhinter- oder Vorpflanzung zulässig. Der 
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Abstand zur öffentlichen Verkehrsfläche muss von der Straßen- oder Gehwegkante 
mindestens 0,5 m betragen. 

2.3.2 Holzzäune sind nur als Latten- oder Bretterzäune mit stumpfen Enden zulässig. 

2.3.3 Geschlossene Einfriedungen (Mauern, Wände, Gabionenwände etc.) sind  
unzulässig. 

2.4 Außenantennen (§ 74 (1) Nr. 4 LBO) 

Außenantennen und/oder Parabolanlagen sind an einem Standort am Wohnge-
bäude zu konzentrieren.  

2.5 Stellplatzverpflichtung (§ 74 (2) Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen über 35 m² Wohnfläche wird auf 1,5 Stell-
plätze je Wohneinheit erhöht. Als notwendige Stellplätze werden auch Garagen, 
Carports und die betreffenden Stauräume angerechnet. 

2.6 Anlagen zum Sammeln und Rückhalten von Niederschlagswasser 
(§ 74 (3) Nr. 2 LBO) 

Zur Entlastung der Kanalisation sind die versiegelten Flächen in dem künftigen Bau-
gebiet auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 

Zur Rückhaltung und Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers sind auf 
dem Grundstück Versickerungsanlagen herzustellen. In Abhängigkeit von der Größe 
und der Leistungsfähigkeit der Versickerungsanlage ist eine Retentionszysterne vor-
zuschalten. Zur Rückhaltung des anfallenden Niederschlagswassers ist je angefan-
gene 160 m² versiegelte Grundstücksfläche ein Rückhaltevolumen von mindestens 
3,0 m³ nachzuweisen. 

Hinweis:  
Die Entwässerungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik herzustellen und bedürfen der Abnahme durch die Gemeinde Grafenhausen. 
Regenwassernutzungsanlagen sind nach § 13 Trinkwasserverordnung dem Ge-
sundheitsamt schriftlich anzuzeigen. Informationen zur Regenwasserbewirtschaf-
tung sind in der Broschüre des Landkreis Waldshut „Naturverträgliche Regenwas-
serbewirtschaftung“ festgehalten.  
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3 HINWEISE 

3.1 Altlasten / Geogene Bodenbelastungen 

Für den südlichen Teil Flurstücks 2368 besteht ein Eintrag im Bodenschutz- und Alt-
lastenkataster (BAK). Die Fläche wurde 1992 auf Beweisniveau (BN) „0" in die Kate-
gorie „A" eingestuft. Diese Einstufung bedeutet, dass keine Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer Altlast bestehen.  

Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlicher Bodenveränderung 
im Zuge der geplanten Bebauung sind der Unteren Bodenschutz- und Altlastenbe-
hörde unverzüglich mitzuteilen.  

Aufgrund der geographischen Lage im Schwarzwald können Belastungen des Bo-
dens mit Arsen und Schwermetallen nicht ausgeschlossen werden. Im Baugenehmi-
gungsverfahren kann eine Analyse nach VwV Boden gefordert werden. Überschüs-
siger Boden ist idealerweise vor Ort wiederzuverwenden. 

3.2 Bodenschutz  

Allgemeine Bestimmungen 

▪ Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abge-
schoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. 
Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflä-
chen ist nicht zulässig. 

▪ Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

▪ Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

▪ Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur-
geländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die 
Auffüllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

▪ Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestal-
ten. 

▪ Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- 
bzw. Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 

▪ Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen wer-
den können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden.  

 

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

▪ Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen-
den (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwert-
bar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

▪ Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m 
hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet 
ist. Bei Lagerung des Oberbodens länger als 6 Monate, ist eine fachgerechte 
Zwischenbegrünung einzusäen. 

▪ Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auf-
lockerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein 
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ausreichender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Ver-
sickerung von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

▪ Die Auftragshöhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen 
und 30 cm bei Grabeland nicht überschreiten.  

3.3 Denkmalschutz 

Im Plangebiet befindet sich auf dem Flurstück Nr. 2368 ein Kulturdenkmal. Die Er-
haltung des Kulturdenkmals in seinem überlieferten Erscheinungsbild liegt im öffent-
lichen Interesse. Das Quereinhaus mit Satteldach und einem zweigeschossigen 
Wohnteil ist vermutlich aus dem 18./19. Jahrhundert. Der Massivbau ist verputzt. 
Die Giebel sind verschindelt oder holzverlattet. Vor baulichen Eingriffen, wie auch 
vor einer Veränderung des Erscheinungsbildes des Kulturdenkmals, nach der vor-
herigen Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege, ist eine denkmal-
schutzrechtliche Genehmigung erforderlich.  

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde um-
gehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, 
Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach 
der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutz-
behörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 - Archäologische 
Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist ein-
verstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird 
hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist 
zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

3.4 Artenschutz 

Vermeidung und Minimierung 

▪ Es wird empfohlen, den Teich auf Flst. Nr. 2368 zu erhalten. Bei zukünftigen 
unvermeidbaren Eingriffen in den Teich muss eine erneute Kontrolle des 
Teichs auf Amphibienvorkommen durchgeführt werden. Ebenso ist der Teich 
während der Bauarbeiten vor Eingriffen, Materialablagerungen, Befahrungen 
oder sonstigen Beeinträchtigungen wirkungsvoll (z. B. durch einen Schutz-
zaun) zu schützen. 

▪ Das Plangebiet muss zunächst durch einen Reptilienschutzzaun im Nord-
westen gesichert werden, damit keine weitere Zuwanderung erfolgt. Am auf-
gestellten Zaun sind Aufstiegshilfen in Richtung des Flurstücks 2373/1 anzu-
bringen, sodass die Waldeidechsen, die sich innerhalb des Plangebiets be-
finden, in den Nachbargarten wechseln können. Der Reptilienschutzzaun ist 
bis zum Ende der Bautätigkeiten an Ort und Stelle zu belassen. Vor den 
Baumaßnahmen müssen vorhandene Gebüsch- und Gehölzstrukturen sowie 
sonstige Strukturhabitate (z. B. lose Gesteine, Bretter, Holzhaufen usw.) ent-
fernt werden. Bei der Entfernung von Gehölzen ist darauf zu achten, dass 
keine Winterquartiere (meist in tieferen Bodenbereichen) entfernt oder beein-
trächtigt werden. D.h. zunächst ist nur das bodennahe Abschneiden der Ge-
hölze zulässig. Maßnahmen wie das Ausreisen der Wurzelstubben oder 
sonstige Maßnahmen, die tiefere Bodenbereiche beeinträchtigen können, 
sind erst zulässig, wenn sich die Waldeidechsen nicht mehr in der Winter-
ruhe befinden (im vorliegenden Fall von April bis September). Die Entfer-
nung der vorhandenen oberflächlichen Strukturhabitate ist ebenfalls im 
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Winter nicht zulässig, da ansonsten Flächen der Witterung ausgesetzt wer-
den und die vorher frostfreien Winterquartiere durchfrieren könnten, wodurch 
die Tiere getötet werden könnten. Zudem darf das Plangebiet im Winter nicht 
mit schweren Maschinen befahren werden, um ruhende Tiere nicht zu beein-
trächtigen. Um zu gewährleisten, dass die Eidechsen das Plangebiet verlas-
sen, ist das Plangebiet zu entwerten. D.h. neben der Entfernung aller für Ei-
dechsen nutzbaren Strukturen sind die Gärten sowie die Wiese im Plange-
biet von Beginn der Vegetationsperiode an regelmäßig zu mähen und das 
Gras sehr kurz zu halten. Somit stehen den Tieren keine attraktiven Habi-
tatstrukturen oder Versteckmöglichkeiten mehr zur Verfügung und sie wan-
dern automatisch in Nachbarbereiche ab. Die gesamten Maßnahmen sind 
von einer qualifizierten ökologischen Baubegleitung (inklusive Beratung der 
ausführenden Firmen bezüglich der Vergrämung, der Kontrolle der bauzeitli-
chen Auflagen, Effizienzkontrolle der Vergrämungsmaßnahme und ggf. 
Nachbesserungen gemäß den vorhandenen Standortfaktoren etc.) zu be-
treuen. 

▪ Bevor Rodungen, Bauarbeiten etc. auf dem Flurstück Nr. 2368 stattfinden, 
ist das Flurstück nochmals intensiv auf ein Vorkommen des Bluthänflings zu 
untersuchen. Kann ein Bluthänfling-Revier im Garten nachgewiesen bzw. 
bestätigt werden, ist in enger Abstimmung mit dem Landratsamt Waldshut 
ein Ausgleichskonzept für den Bluthänfling festzulegen. Das Ausgleichskon-
zept ist vorgezogen umzusetzen. 

▪ Abbruch- und Rodungsarbeiten sind zum Schutz von Vögeln und Fleder-
mäusen ausschließlich in den Wintermonaten von Anfang Dezember bis 
Ende Februar durchzuführen. Alternativ ist zeitnah vor dem Abbruch bzw. 
den Rodungen eine Kontrolle auf Vogelnester oder Fledermausbesatz durch 
eine Fachkraft möglich, bei der dann ggf. die Abriss- bzw. Rodungsarbeiten 
auf das Ende der Brutperiode verschoben werden. 

▪ Die vorhandenen Nistkästen im Plangebiet, die vom Baugeschehen direkt 
betroffen sind, sind nach Ende der Brutperiode (ab August) abzuhängen und 
in unbeeinträchtigten Bereichen wieder anzubringen. Nicht mehr funktions-
tüchtige Kästen sind durch neue zu ersetzen. 

▪ Im Falle des Abrisses der vorhandenen Wohngebäude oder deren Nebenan-
lagen sind die betroffenen Gebäude(teile) vor ggf. notwendigen Abrissarbei-
ten zwingend von einer Fachkraft auf Fledermäuse zu überprüfen. 

▪ Wird auch im Winter ein Fledermaus-Besatz festgestellt, müssen geeignete 
Maßnahmen festgelegt und durch die Höhere Naturschutzbehörde geneh-
migt werden. Geeignete Vergrämungsmaßnahmen könnten z. B. der Ver-
schluss von Ein- / Ausflugsöffnungen nach dem Ausflug der Tiere, Beleuch-
tungen von Öffnungen und Hangplätzen nach dem Ausflug oder auch das 
Abfangen von Tieren sein. Zudem muss dann während der Abbrucharbeiten 
an den Wohngebäuden eine ökologische Baubegleitung eingesetzt werden, 
sodass verbleibende Einzeltiere ggf. geborgen und in Sicherheit gebracht 
werden können.  

▪ Grundsätzlich sind die Bauarbeiten nur tagsüber auszuführen, da sich die 
Fledermäuse dann in der Ruhephase befinden und somit Flugkorridore wäh-
rend der Jagdphase nicht beeinträchtigt werden. Nächtliche Ausleuchtungen 
der Baustelle sind zu unterlassen. 
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▪ Dauer-Beleuchtungen an den geplanten Gebäuden sind zu unterlassen, da 
so eine Störung der Fledermäuse während der Jagd bzw. während des 
Transferfluges in die Jagdgebiete vermieden werden kann. 

▪ Unvermeidbare nächtliche Beleuchtungen sind fledermausfreundlich zu ge-
stalten (Anbringung der Beleuchtung nur dort wo unbedingt notwendig; Ver-
wendung von „Fledermausleuchten“ mit Lichtspektrum um 590 nm, ohne 
UV-Anteil; Die Leuchtkörper sind ausschließlich im oberen Gebäudebereich 
an der Außenfassade anzubringen, wobei der Lichtkegel nach unten zeigen 
muss). 

 

Ausgleich 

▪ Um Lebensräume besonders geschützter Käferarten zu erhalten, wird emp-
fohlen, die vorhandenen Totholzbäume mit langer Stamm- bzw. Astlänge ab-
zusägen und als Totholzhabitate mit stehendem Totholz wieder zu errichten. 
Die Totholzhabitate können als Totholzpyramide angelegt werden, bei der 
die Stämme aneinandergestellt und statisch gesichert werden. Alternativ 
können tote Stamm- bzw. Astabschnitte auch an größeren Bäumen in der 
Umgebung befestigt werden und totholzreiche Bereiche gesichert und abge-
legt werden. 

▪ Um den Strukturverlust der zu rodenden Gehölze und des Schuppens zu 
kompensieren, müssen an den verbleibenden Gehölzen und/oder an den 
neuen Gebäuden folgende Vogel-Nistkästen und Fledermauskästen (erhält-
lich z. B. bei der Firma Schwegler) angebracht werden: 

- 2 Nistkästen Nisthöhle 1B   

- 2 Nistkästen Typus Halbhöhle 2H    

- 2 Starenhöhlen 3SV Ø 45 mm 

Die Anbringung dieser Kästen muss rechtzeitig vor Beginn der Bruttätigkei-
ten erfolgen. Die Kästen müssen katzen- und mardersicher in einer Höhe 
von ca. 2-5 m wind- und regengeschützt an einem halbschattigen Ort ange-
bracht werden. Der Mindestabstand der Kästen sollte 10 m betragen.  

- 2 Fledermaus-Universalhöhlen 1FFH o.ä. 

- 2 Fledermaushöhle 2F (universell) o.ä. 

Die Anbringung dieser Kästen muss rechtzeitig vor Beginn der Aktivitätszeit-
räume im Eingriffsjahr erfolgen. Die Kästen müssen katzen- und mardersi-
cher in einer Höhe von mindestens 4 m, an tagsüber zumindest zeitweise be-
sonnten Stellen, aufliegend, sodass sie im Wind nicht wackeln, angebracht 
werden. Es muss zudem auf einen hindernisfreien Zugang geachtet werden. 
Der Standort sollte mit möglichst wenig Lichtverschmutzung behaftet sein. 

Aufhängung, Kontrolle und Reinigung der Vogel-Nistkästen und Fledermaus-
kästen sind Aufgabe des Auftraggebers bzw. eines vom Auftraggeber beauf-
tragten Subunternehmers oder Naturschutzverbands.  
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Das  Plangebiet  befindet  sich  auf  Grundlage  der  am LGRB  vorhandenen  Geodaten

im Ausstrichbereich  der  Gesteine  des  kristallinen  Grundgebirges.  Mit  lokalen  Auffül-

lungen  vorangegangener  Nutzungen,  die  ggf. nicht  zur  Lastabtragung  geeignet  sind,

ist zu rechnen.

Die lokalen  geologischen  UntergrundverhäItnisse  können  dem  bestehenden  Geolo-

gischen  Kartenwerk,  eine  Ubersicht  über  die am LGRB  vorhandenen  Bohrdaten  der

Homepage  des  LGRB  (http://www.Iqrb-bw.de)  entnommen  werden.  Des  Weiteren

wird  auf  das  Geotop-Kataster  verwiesen,  welches  im Internet  unter  der  Adresse

http://lqrb-bw.de/qeotourismus/geotope  (Anwendung  LGRB-Mapserver  Geotop-Ka-

taster)  abgerufen  werden  kann.

Bei  etwaigen  geotechnischen  Fragen  im Zuge  der  weiteren  Planungen  oder  von

Bauarbeiten  (z. B. zum  genauen  Baugrundaufbau,  zu Bodenkennwerten,  zur  Wahl

und  Tragfähigkeit  des  Gründungshorizonts,  zum  Grundwasser,  zur  Baugrubensiche-

rung)  werden  objektbezogene  Baugrunduntersuchungen  durch  ein privates  Ingeni-

eurbüro  empfohlen.

den  C)9.09.2021
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Es wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  des  Planes

sowie  der zugehörigen  planungsrechtlichen

Festsetzungen  und  der  örtlichen  Bauvorschrif-

ten mit den hierzu  ergangenen  Beschlüssen

des Gemeinderates  der Gemeinde  Grafen-

hausen  übeföinstimmen.

Grafentia  en 16.09.2021
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Es wird  bestätigt,  dass  der  Satzungsbe-

schluss  gem.  § 10 (3) BauGB  öffentlich  be-

kannt  gemacht  worden  ist. Tag  der  Bekannt-

machung  und  somit  Tag  des  Inkrafttretens

ist der  18.09.2021.
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